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Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Nachstehend wird die Ordnung für die Erste Theologio,che 
Prüfung der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
\·om 21. September veröffentlicht. 

Ordnung 
für die l:::rste Theologische Prüfung 

der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
vom 21. September 1993 

Die Kirchenleitung hat aufgrund von Artikel 81 Abs. 3 der 
Verfassung in Verbindung mit§ 25 des Kirchengesetzes über 
die Ausbildung zum Dienst des Pastors in der Nordelbischen 
Evangelisch-Lutherischen Kirche ,·om 8. Oktober 1978 
(GVOBI. S. 363), zuletzt geändert durch die Rechtsverordnung 
vom 13. März 1990 (GVOBl. S. 142), die folgende Rechtsver
ordnung erlassen: 

§1

(1) Die Erste I hL'< ,l,igische Prüfung findl't in ckr RL•gel
zweimal irnJ,,hr sLüt. 1 )iL' Meldung muß jeweils :;.um ] , J,rnu
ar oder zum 15. Juni erfolgen. Die Erste Theologische Prütung 
beginnt mit den Hausarbeiten im Fach Praktische Theologie, 
dl'ren Themen Mitte Februar bzw. 1\llittl' September zugestellt 
werden; sie findet mit den mündlichen Prüfungen ihren Ab
schluß, die am Ende der Vorlesungszeit eines jeden Semesters 
stattfinden. 

(2) Die Prüfung kann frühestens nach einem theolugi,chen
Studium von ilCht Semestern abgelegt werden, nm denen 
mindestens sechs Semester an einer deutschen staatlichen 
Universität oder Kirchlichen Hochschule zuzubringen sind. 
Die Bewerberin (1ckr dl'r Bewerber muß n.ich der letzten 
Sprachprüfuns mindL•stens noch sechs Semester slu(li,-rl ha
ben. 

(3) Auf die Mindeststudienzeit von acht Semestern können
bi.s zu ?wd Semester, die die 1-kwl'rbcrin oder der Bewerber 
an einer ausländischen Hochschule \'erbracht hat, angerech
net werden. 

(4) Mit Rücksicht ,rnf ein vorangegangenes ,rndt•rc,, L. 11i \ er
sitätsstudiwn ab cL1„ der l'vangelischen TheologiL· \,ckr mit 
Rücksicht auf einen besonderen Ausbildungsgang kann \'On 
den vorgeschriebenen Studienzeiten auf Antrag ein angemes
sener Zeitraum erlassen werden. 

(5) 
a) Zur Ersten Theologischen Prüfung und zur Wissenschaft

lichen Hausarbeit nach§ 6 kann sich melden, wer in der
Liste der Theologiestudierenden der Nord elbischen Evan
gelisch-Lutlwrischen Kirche eingetragen ist. Über beson
ders begründete Ausnahmen entscheidet da<:, Theologische
Prüfungsamt. Dazu kann es weitere Unterlagen anfordern.

bl Piv i\bgabe einer Wissensch,1ttl1clwn l lausarbeit nach� 6 
1sl Vor,mssetzung für die Ml'ldu11.� nir Ersten Theologi
schen Prüfung. Über Ausnahmen und die Zulassung 
entscheidet das Theologische Prüfungsamt durch schriftli
chen Bescheid. Line Ab 1lehnung ist zu be2,ründen. 

§2

(1) Die Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung ist an 
das Theologische Prüfungsamt zu richten. Ihr sind die folgen
den Unterlagen in beglaubigter Kopie (mit Ausnahme der 
Buchstaben a), g) und j) - m)) beizufügen: 
a 1 handgeschriebener Lebenslauf ( mit Lichtbild) unter beson

derer Lk•rücksichtigung des i\l1sbildungsweges; 

b) Geburtsurkunde, gegebenenfalls Heiratsurkunde;
c) Tauf-und Konfirmationsschein, bei Verheiratetenauchder

kifl'hliche Trauschein; Ausn,,hmcn beschließt das Tlwulo
gische Prüfungsamt:

d) Reifezeugni� odt•r ein durch Rechtsvorschrift oder von der
zuständigen stc1,1tlic·lll'nStelleals gleich 1\ ,Ttig ,llwrk,mntes
Zeugnis;

e) Nachweis über die bestandenen Prüfungen in der hebräi
schen, griechischen und bteinbclwn Sprache;

f) Nachweis einer Theologischen Fakultät, eines Theologi
schen Fachbereiches, einer Kirchlichen Hochschule oder
des Theologischen Prüfungsamtes über ausreichende
Kenntnisse in der Bibelkunde des Alten und Neuen
Testaments;

g) Studienbuch;
h) Nach\\·eis über den Besuch von Seminaren und Übungen

in den Fächern Alte, Testament, Neues Testament, Kir
chen- und Uognwn�eschichte, Svstem,1tischL' Theologie,
Prakfr,clw Tlwologit·. Religions-, Miss1uns-u nd ( )kurnene
wissenschaft; für jedes der genannten Fächer muß minde
stens die regelmäßige Teilnahme an einem Hauptseminar
n,1ehgewiesen werden; dic�e Hauptseminare müssen an
einer deutschsprachigen ev.-theol. Fakultät bzw. einem
deutschsprachigen ev.-theol. L1ehbereich oder einer Kirch
lichen Hochschule durchgeführt worden sein. Zudem ist
die regl'lm:itsigl' Tc·ilnahme an mind1•sle11s vil'r weiteren
Hauptseminaren oder lJ'bungen in den genannten Diszipli
nen nachzuweisen; vergleichbare Lehrn°rilnstaltungen,
die an ausländischen Universitäten h05ucht wurden,
können hier Berücksichtigung finden; über die Anerken
nung enhcheidl'l d,1, Theologische Prü t,mg�,1ml;

i) eine nach Fächern geordnete Lbersicht über alle Vorlesun
gen, Seminare und Übungen (mit Namen der Hochschul
lchrkrMte), die die Bewerberin oder der Bewerber nach der
fVh•ldung zur Wissensch,tfllichen Hausarbeit(§ 6) be�uchl
hat;

j) die erfurdcrliclwn .\ngaben zur Anferti.�ung der zweiten
Hausarbeit im I ach l'raktische Theohi.�iL' <\'gl. � 7 J\bs. 1);

kl die Angabe des Wahlpflichtfaches (,·gl. ::i 9 Abs. 2); 
1) die für die mündlichen Prüfungen erforder liehen Angaben

(vgl.§ 4 Abs. 2 und 3);
m) Angaben über etwa früher anderweitig abgegebene Mel

dungen zu einer theologischen Prüfung oder die Teilnah
me an einer theologischen Prüfung und deren Ergebnis.

Werden die vorstehend aufgeführten Unterlagen zu den in 
§ 1 Abs. 1 genilnnten Terminen nicht vollständig ,·orgclegt, so
gilt die Nkldung zur fasten Theologischl'n l'rüfung zum
nächstmöglichen Termin, sofern die Cnterlagen zu diesem
Zeitpunkt vollständig vorli0gcn.

(21 Ckichzeitig mit der \ll'ldung zur Ersten Theologisclwn 
Prüfu ns teilt die Bewerberin oder der Bewerber mit, ob und zu 
welchem Zeitpunkt sie oder er eine Üliernahme in den kirch
lichen \'orbereitungsdienst anstrebt. 

(3) Nachzureichen ist aufgrund vorheriger Aufforderung
durch das Theologische Prüfungsamt 
a) ein amtsärztliches Zeugnis über den Gesundheitszustand

der Kandidatin oder des Kandidaten fouf Verlangen des 
Theologischen Prüfungsamtes ist das Zeugnis eines von 
diesem bestimmten VertrauensMztes beizufügen); 

b) ein Auszug aus dem Zentralregister (amtliches Führungs
/L'Ul',nis) und eine schriftliche Frkl:irung, die über anh,rn
gig,.· FrmittlungsYerfc1hrL'n ;\uskunft gibt.



Nr. 20 GYOBI. 199-' _______________ ...cS-=-eite 247 

(11 Dil' l'rüfung bl'stc-ht aus L·inc·m schriftlichen und L·inL"m 
mündlichen Teil. 

(2) Zur schriftlichen Prüfung gehören die Anfertigung von:
,1) ;:wei H,rns,1rbeitc-n im foch l'rakti.schL· Tlwolo,cc;iL· sowie 
b) \·ierKlausuren.

(?,) Die mündliche Prüfung erfolgt in den in§ 9 Abs. 1 ge
nannkn Fiiclwrn. 

(4) Die Wissenschaftliche Hausarbeit nach § 6 ist insofern
Restandteil der Ersten Theologischen Prüfung, als ihr Ergebnis 
(Nokl bL"i dc·r Ermittlung des Ccs,1mter,c_;L"bnisscs mitgerech
net wird. 

(1 l Durch die Wissenschaftliche Hausarbeit soll der Nach
weis geführt \\·erden, daß die Studentin oder der Student ein 
Thc·m,1 wissenschaftlich /.LI bt·c.rbeikn 1crmag. Durch die 
Hausarbeiten im Fach Praktische Theolugie soll gezeigt wer
den, daß die Kandidatin oder 1der Kandidat die im Studium 
L'rworbenen Kenntnisse und \fethoden praxisbL'Zogen ,rn
wcnckn kann. Die KLrnsuren haben d,1s Crundwi,�t·n in dem 
jeweiligen Fach zum Gegenstand. 

(2) Tn der mündliclwn Prüfung wird mit Ausnahme des fa
ches l 'raklischL' Theologit· vorrangig SpL·Zia !wissen unler Ein
beziehung des damit zusammenhängenden Grundwissens 
geprüft. Bei der Meldung zur Ersten Theologischen Prüfung 
Leill die lkwl'rbcrin (\dt·r der lk·werbcr dem ThctilogischL·n 
Prüfungsamt mit, welche speziellen Kenntnisse sie oder er er
worben hat. Angegeben werden müssen 
a) lür Alk, TL•stanwnt, Ncm·, Testament, Kirchen- und

Dogmengeschichte und Systematische Theologie je zwei
Themen ,1us verschiedenen Bereichen (zu den Bereichen
\gl § 8 Abs. 2);

b) für Religions-, Missions- und ükurnt=newissenschaft ein
Thema und für das Wahlpflichtfach ein Thema.Die ,mge
gebenen Themen st11len in einem Zusammenh,1ng mit den
Themen der ins 2 ,-\bs. 1 h und i und§ 6 Abs. 2 genannten
Lehrveranstaltungen stehen.

Da.s Theologische Prüfungsamt leitet diL' Ang,1bcn den be
tciliglL'n l'rüfcrinnen und l'rüfl'rn zu. 

(3) Im Fach Praktische Theologie ist Gegenstand der münd
lichen Prüfung d;is Crundwisscn in einem \'On der K,mdilL1tin 
oder dem Kandidaten gcwählle11 Hcruch. Die lkreichc Lkr 
Praktischen Theologie sind: Homiletik, Religionspädagogik, 
Seelsorge, Liturgik, K \·bernetik. 

§ 'i
(1) Das Theologische Prüfungsamt beruft die Prüfungs

kommission. 
(2) In die Prüfungskommission werden vorwiegend Hoch

schullehrerinnen und Hochschullehrer (hauptamtlich tätige 
Professorinnen, Professoren und Habilitierte) des Fachbe
reichs Evangeliscl1e Theologie der Universität Hamburg und 
der Theologischen Fakultät der Universität Kiel berufen. Auß
erdem wird die Prüfungskommission je nach Bedarf gebildet 
aus: 
a) den Bischöfinnen und Bischöfen sowie
b) weiteren Theologinnen und Theologen der Nordelbischen

Evangelisch-Lutherischen Kirche.
(3) Die Berufung der Hochschullehrerinnen und -lehrer in

die Prüfungskommission erfolgt im Einvernehmen mit dem 
Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Hamburg 
und der Theologischen Fakultät der Universität Kiel. 

(..J,) Für die Prüfung im Wahlpflichtfach kann die Prüfungs
kommission um fachkundige Prüfninnen und Prüfn. die 
nid,L in Ab,,itz 2 ge'n,1nnt werden, erg:rnzt wcrdL"n. 

('i) Zu jedem Prüfungstermin sollen bei Bedarf zwei Prü
fungssenate gebildet werden, einer mit Hochschullehrerinnen 
und -lchrL'rn des F,ichberc·iches F\,rngt'li�chc Thct1!ugic 
der Universität Hamburg, einer mit Hochschullehrerinnen 
und -lehrern der Theologischen Fakultät der Lniversität Kiel. 
UiL' Fntscl1L·idung über die Llildung /weicr 1 'rüfungs,L'llilte 
trifft das Theologische Prüfungsamt unter Berücksichtigung 
der jeweiligen Zulassung zur Prüfung. Jeder der beiden Prü
fungssen,,t,· hat die• Aufg,1bL·n und Kumpdcn;:L•n, dil• sunst 
von der Prülungskonurnssion wahrgenommen werden; Enl
sprc'chendes gilt für die Vorsitzenden der Prüfungssenate, die 
Lntersenate und die \"orsitzenden der Lntersenate. 

1 l1) l)at, Theologische l'rüiungsaml bestimmt die Vorsitzen
de oder den Vorsitzenden der Prüfungskommission und de
ren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter, die \'orsit
ZL"nclen der l'rüfung,,en,itc und dcrc'n '-itc-11 vertrckrinnen und 
Ste 11 vertreter. 

C") Die wiraussichtliche personelle Zusilmmensetzung der 
l'r,1lungskumrnissiun und ,kr im Lh:cbrfsfall zu bilckndcn 
Prüfungssenate sowie die Zuordnung der Prüferinnen und 
Prüfer zu den Prüfungsfächern soll rechtzeitig Yor jedem \;[el
ddcrmin bL·kanntgc,gdx'n \\'L'rden. 

(�) Für die mündliche Prüfung werden aus der Prüfungs
kommission bzw. aus den Prüfungssenaten in der erforderli
clwn Anzahl Untcrktll11missit>ncn bz,1. Untc•r:-,L'n,,te gebildet. 
Deren Vorsitzende und ihre Stellvertreterinnen und Stellver
treter werden vom Theologischen Prüfungsamt bestimmt. Je
dl·r Unterkt>mrnission bzw. jedem UnlL-rsen,,t :,l>llen nicht we
niger als drei Mitglieder angehören, darunter rnindeslcn:o ein 
nach Absatz 2 Satz 2 berufenes Mitglied und eine Hochschul
lehrerin oder ein Hochschullc·hrer. Die Protokollantin bzw. 
lkr l'roto\.,.()]\ant br,,ucht nicht \1itglicd ,.kr l'rt1lungskurnmis
sion zu sern. 

(9) Das Prühmgsgespriich in der mündlichen Prüfung wird
\l>rwicgcncl durch diL' Hoch,chullebrkr;ifte gcltihrl. 

§6
11) Nach einem 'itudium n,Kh § ] \ on mindestens \·ier Se

mestern nach Bestehen der letzten Sprachprüfung kann beim 
Theologischen Prüfungsamt zum lS. Januar oder 15. Juni eines 
jeLkn JahrL", die Ankrtigung der \Vi,-,senschaitlic:hen 11,,us,ir
beit beantragt werden. Die Zustellur,g der Themen erfolgt zu 
Beginn der ersten \Yoche der auf den "'-leldetermin folgenden 
\, n lcsung ,freien I.L·i l. 

(2) Die Studentin oder der Student hat bei der Beantragung
eine Auflistung aller bisher von ihr oder ihm besuchten Lehr
veranstaltungen beizubringen und den Nc1chweis über die 
Teilnahme am Kolloquium. Sie oder er hat das Datum des er
sten Werktages der auf die Meldung folgenden vorlesungs
freien Zeit mitzuteilen. 

(3) Die Studentin oder der Student gibt bei ihrer oder seiner
Meldung an, in welchem der Fächer 
a) Altes Testament,
b) Neues Testament,
c) Kirchen- und Dogmengeschichte,
d) Systematische Theologie,
e) Praktische Theologie,
f) Religions-, Missions-und Ökumenewissenschaft
sie oder er die Wissenschaftliche Hausarbeit schreiben will.
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(4) Die Studentin oder der Student hat das Recht, die Erstre
ferentin oder den Erstreferenten aus den in der Regel zu den 
Kommissionen für die Erste Theologische Prüfung der Nor
delbischen Kirche in Hamburg und Kiel gehörenden Hoch
schullehrerinnen und Hochschullehrern zu wählen und mit 
ihr oder mit ihm das Stoffgebiet abzusprechen; Absprachen 
über Themenformulierungen sind unzulässig. Sie oder er 
kann auch, mit ihrem oder dessen schriftlichen Einverständ
nis, eine habilitierte Hochschullehrerin oder einen habilitier
ten Hochschullehrer einer deutschsprachigen evangelisch
theologischen Fakultät, eines deutschsprachigen evangelisch
theologischen Fachbereichs oder einer Kirchlichen Hoch
schule benennen, die oder der nicht Mitglied der genannten 
Prüfungskommission ist. 

(5) Das Theologische Prüfungsamt stimmt mit der Erstrefe
rentin oder dem Erstreferenten das Thema ab und teilt es in 
der Regel einen Monat nach dem Beantragungstermin der Stu
dentin oder dem Studenten mit. 

(6) Für die Bearbeitung steht eine Zeit von acht Wochen zur
Verfügung. Die Frist beginnt mit dem Tage der Zustellung des 
Themas. Die Studentin oder der Student hat die Arbeit persön
lich beim Theologischen Prüfungsamt abzugeben oder späte
stens mit dem Poststempel des letzten Tages dieser Frist als 
Einschreiben zu übersenden. Wird die Arbeit nicht rechtzeitig 
abgegeben, so wird dies als Fehlversuch gewertet. Die Studen
tin oder der Student muß dann ab dem nächstmöglichen Ter
min erneut eine Wissenschaftliche Hausarbeit schreiben; Ab
satz 4 gilt entsprechend. Wird die Ablieferungsfrist erneut 
versäumt, kann die Studentin oder der Student kein weiteres 
Mal die Anfertigung einer Wissenschaftlichen Hausarbeit be
antragen; sie oder er kann sich in diesem Fall auch nicht zur 
Ersten Theologischen Prüfung der Nord elbischen Kirche mel
den. Dies gilt auch für den Fall, daß eine Wissenschaftliche 
Hausarbeit mit„ ungenügend" (0 Punkte) bewertet wird. Wird 
eine Arbeit mit „mangelhaft" (1-3 Punkte) bewertet, kann die 
Studentin oder der Student ein weiteres Mal die Anfertigung 
einer wissenschaftlichen Hausarbeit über ein anderes Thema 
beantragen, und zwar spätestens zum übernächsten Beantra
gungstermin. Wird diese Arbeit erneut mit „mangelhaft" (1-3 
Punkte) bewertet oder der spätestmögliche Beantragungster
min versäumt, kann die Studentin oder der Student kein wei
teres Mal die Anfertigung einer Wissenschaftlichen Hausar
beit beantragen; sie oder er kann sich in diesem Fall auch nicht 
zur Ersten Theologischen Prüfung der Nordelbischen Kirche 
melden. Bei Vorliegen besonderer Gründe kann das Theologi
sche Prüfungsamt auf einen schriftlichen Antrag hin eine wei
tere Meldung zur Wissenschaftlichen Hausarbeit zulassen. 
Auf begründeten, rechtzeitig vor Ablauf der Frist eingereich
ten Antrag der Studentin oder des Studenten kann das Theo
logische Prüfungsamt die Frist um höchstens eine Woche ver
längern. Bescheinigt ein Amtsarzt für eine bestimmte Zeit die 
Unfähigkeit, die Arbeit anzufertigen, so kann das Theologi
sche Prüfungsamt die Abgabefrist um maximal eine weitere 
Woche verlängern. 

(7) Macht die Studentin oder der Student von dem in Ab
satz 4 genannten Recht keinen Gebrauch, so stellt das Theolo
gische Prüfungsamt ein Thema, das sie oder er ohne Angaben 
von Gründen innerhalb einer Frist von zwei Wochen einmal 
zurückgeben kann. In!diesem Fall wird ihr oder ihm ein ande
res Thema gestellt. 

(8) Der Umfang der Arbeit darf 40 DIN A 4-Seiten (Text
und Anmerkungen) zu je 35 Zeilen mit maximal 65 Zeichen 
nicht überschreiten. Die Arbeit ist in gebundener Form abzu
geben. Die Mißachtung dieser Begrenzung hat zur Folge, daß 
die Arbeit mit „mangelhaft" (1 Punkt) bewertet wird. Am 
Schluß der Arbeit hat die Studentin oder der Student zu versi-

ehern, daß sie oder er diese selbständig angefertigt, andere als 
die von ihr oder ihm angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt 
und sämtliche wörtlichen oder inhaltlichen Anführungen aus 
der Literatur als solche kenntlich gemacht hat. Ein vollständi
ges Verzeichnis der Literatur ist beizufügen. 

(9) Die Arbeit wird von der Erstreferentin oder dem Erstre
ferenten, die oder der von der Studentin oder dem Studenten 
benannt worden ist, und einer oder einem vom Theologischen 
Prüfungsamt zu benennenden Korreferentin oder Korreferen
ten bewertet. Wird eine Arbeit von beiden Referentinnen oder 
Referenten unterschiedlich bewertet und kommt ein Einver
ständnis zwischen ihnen nicht zustande, entscheidet die De
zernentin oder der Dezernent als Mitglied des Theologischen 
Prüfungsamtes im Rahmen der vorgeschlagenen Noten. Sie 
oder er kann weitere Voten heranziehen. 

(10) Hat die Studentin oder der Student keine Erstreferen
tin oder keinen Erstreferenten benannt, so bestimmt das Theo
logische Prüfungsamt sowohl die Erstreferentin oder den Er
streferenten wie auch die Zweitreferentin oder den Zweitrefe
renten. Wird die Arbeit unterschiedlich bewertet und kommt 
ein Einverständnis zwischen den Referentinnen oder Referen
ten nicht zustande, so gilt Absatz 9 Satz 2 und 3 entsprechend. 

(11) Hat sich eine Studentin oder ein Student zur Ersten
Theologischen Prüfung gemeldet, so ist ihr oder ihm späte
stens einen Monat vor Zustellung der Themen für die prak
tisch-theologischen Hausarbeiten das Ergebnis der Wissen
schaftlichen Hausarbeiten schriftlich mitzuteilen. Im übrigen
ist das Ergebnis der Wissenschaftlichen Hausarbeit der Stu
dentin oder dem Studenten spätestens vier Monate nach Ab
gabe der Arbeit schriftlich mitzuteilen.

(12) Eine angenommene theologische Dissertation kann als
Wissenschaftliche Hausarbeit anerkannt werden; die Note 
wird bei der Festlegung der Endnote für die Erste Theologi
sche Prüfung nicht mitgezählt. 

§7

(1) Im Fach Praktische Theologie sind zwei Hausarbeiten,
deren Umfang jeweils 15 DIN A 4-Seiten (Text und Anmer
kungen) zu je 35 Zeilen mit maximal 65 Zeichen nicht über
schreiten darf, anzufertigen und in gebundener Form einzu
reichen, und zwar der Entwurf einer Predigt mit ausgeführter 
Exegese und Meditation und eine Aufgabe aus den Bereichen 
Religionspädagogik, Seelsorge, Liturgik oder Kybernetik.§ 6 
Abs. 8 Sätze 2 und 3 gelten entsprechend. Die Kandidatin oder 
der Kandidat gibt bei der Meldung zur Prüfung an, in wel
chem Bereich sie oder er die zweite Hausarbeit schreiben will. 

(2) Beide Themen werden durch das Theologische Prü
fungsamt unter Mitwirkung der an der Prüfung beteiligten 
Hochschullehrkräfte für Praktische Theologie gestellt und in 
der Regel zu den in§ 1 Abs. 1 Satz 2 genannten Terminen mit
geteilt. 

(3) Die Frist für die Anfertigung der Hausarbeiten beträgt
insgesamt vier Wochen. 

(4) Beide Arbeiten werden gleichzeitig beim Theologischen
Prüfungsamt eingereicht. 

(5) Über die Wahrung der Fristen gilt das für die Anferti
gung der Wissenschaftlichen Hausarbeit Gesagte(§ 6 Abs. 6 
Satz 2 und 3) entsprechend. 

(6) Den Arbeiten ist ein vollständiges Verzeichnis der be
nutzten Literatur und der übrigen benutzten Hilfsmittel bei
zufügen. Am Schluß der Arbeiten ist die Versicherung abzu
geben, daß diese selbständig angefertigt wurden, andere als 
die angegebenen Hilfsmittel nicht benutzt und sämtliche in
haltlichen und wörtlichen Anführungen aus der Literatur als 
solche kenntlich gemacht wurden. 
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(71 Die . .-\rbeikn w12rden Yon zwei !\litgliedern der Prü
fungskommission. die dc1s Theologische Prüfungsc1mt be
',timrnt, bewertet. Wird eine .\rbeit nm beiden Referentinnen 
oder Referenten unterschiedlich be\,-ertet und kc,mmt ein Ein
\'<.'rot,111drn, /\\'i<:,d1cn ihner; nicht /ustande, <.·ntschL'ide't clie 
Vorsitzende bzw. der \'orsitzende der Prüfungskommission. 
Sie ocler er k,11111 \\Cit,_TL' Vl\lt'n hcr,1nziL·lwn ,,der ,111ch eine 
Entscheidung durch die gesamte Prüfungskommission her
beihi hrcn. 

(1 l ln den fächern 
,1) \ltes Tcst,111wnt, 
b) Kc•ues Testament,
c·) Kirchen- und Dc,gmL·nge,chichtc- (C'insd1liel<lich RL·fü1,ions-,

l\1issions- und Ökun1e�1e\\-issenschaft l, 
d) S\ slL•m,itisch,· Tlwulllgie
wird je eine Klausur geschrieben. Dils Theologische Prüfungs
,1111 t ,t,·llt 11ntcr \ litwirk1111g der ,111 der Priifung bctciligtc•n 
Hochschullehrerinnen und -lehrer die Aufgaben und be
stimmt, ,n·klw Hilfsmittel jc\\'eils bL•nut/t werden khnnL'll. 

(21 ln jeder KL1usur sind zwei Aufgaben zu bearbeiten. Da
für\\ c'r<.kn in jedem Lllh ,rns zwei von drei Bc-rL·ichcn jewetls 
zwei Themen gestellt. Die zwei Bereiche \\"erden yorn Theolo
gischen Priifungs;imt bestimmt, aber cJpr Kandidatin oder 
dem Kandidaten nicht bl'k,mntgl'/!c•ben. Die K,1ndid,1lin oder 
der Kandidat wählt aus jedem Bereich ein Tberna. 

Die Bereiche srnd: 
1. im Pach .\lte" Tcstaml'nl

a) der Pentateuch,
L,1 clil' l'n,phetc-n,
cJ das übrige Scbrifttum;

2. im Fach :\L·Uec Tcsl,mwnl
c11 die S\ noptischen Evangelien,
bl l\1ulu',,
c) das übrige Schrifttum;

3. irn fach Kirchen- m1d Uogrncngeschichte 1einschlieislich
Rc>ligions-, Missions- und Ökurnenewissenschaftl
al die,dteKirche,
b1 die Rdorn,,1tionszeit,
cl 'v'.littelalter, '\Jeuzeit, Religions-, Missions- und ükurne-

nc,\-i ,sense hc1 ft; 
wird im Fach Kirchen- und Dogrnengeschichte (einschließ
lkh Rcli �ions-. Missions- und Okurnenewisscnsch,1ft) \ om 
Theologischen Prütungs,unt der Bereich cl bestimmt, so 
wird, abweichend von der sonstigen Regelung, je ein The
ma aus jedem der drei unter c) genannten Teilbereiche ge
stellt, von denen die Kandidatin oder der Kandidat eins be
arbeitet; 

4. im Fach Svstematische Theologie
a) theologische Prinzipienlehre,
b) Dogmatik,
c) Ethik.
(3) ln den F:1ehern Altes Testament und Neues Testament

besteht jeweils eine der beiden Aufgaben au- der Übersetzung 
und Exegese eines biblischen Textes. 

(4) Für jede Klausur stehen vier Stunden zur Verfügung.
Die Arbeiten werden an \'ier verschiedenen Tagen angefertigt. 
Dle Termine werden vom Theologischen Prüfungsamt festge
setzt. 

Die Aufsicht bei der Anfertigung der 1'.lausuren fuhrt eine 
\fitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Nordelbischen Kirchen
,,mte�. die uder der im Linvernehrnen mit der \'on,itzenden 
oder dem Vorsitzenden des Theologischen Prüfungsamtes be
,te,Jlt 1,1,·ird. Die K,mdid,1tin ,lLicr dL·r K,mdidat h,1t die ArbL•Jt 
spätestens bei Ablauf der Bearbeitungsfrist an die Aufsichts
kr,1ft ,i\vulidcrn. Die .\11fsichtskr,ift kilnll eine K,1fülid,1tin 
oder einen Kandidaten, die oder der sich eines erheblichen 
Versto\ks gegen die Ordnung schuldig gemc1cht hilt, \"On der 
fortsetLung der Klausur ausschlieisen. Bei einem Täusdmngs
wrsuch gilt� 15. Die Aufsichtskraft fertigt eine \Jiederschrift 
,m und vermerkt in ihr UmegelmciGigkeiten. Sie nimmt die 
Klausuren iln sich und leitet sie an die \1itglieder der Prü
fung�kllmmission weikr. Lrsdwint eine K,rndid.itin ,,ckr ein 
Kandidat zur Anfertigung einer Klausur nicht oder liefert sie 
\lder l'r l'ine Kl.111,ur nicht db, �o \,ird die· Klau,ur mit „unge
nügend" (0 Punkte) be\\-ertet. 

(5) Dil' Klausuren ,HTden \'Oll Z\\'ei \litgliedern der l'ri1-
fungskommission, die das Theologische Prüfungsiln1t be
stimmt, je,,cils mit einc·r Ces,1rntn\lte bewertl'l. \Vird die .\r
beit von beiden Referentinnen oder Referenten unterschied
lich bewertet und kommt ein Eim·erständnis z,dschen ihnen 
nicht ;ustande, entscheide! die Vorsitzende oder der Vorsil
zende'der Prüfun)2;skommission. Sie oder er kann weitere\' o
lt:n hcTannehen ,,der auch eine Entscheidung durch die ;,-;e
samte Prüfungskommission herbeiführen. 

§9

( 1) IJie mündliLhe l'n1funb umL11.;1 die f'!iclwr:
a) Altes Testament,
b) i\cues Testament,
c) Kirchen- und Dogmengeschichte,
dJ Systematische Theologie,
e) Praktische Tlwologie,
l) Religions-, Missiofö- und Ukumene\, issensc:haft,
g) das Wahlpflicl,tfach.

(2) Als i\ ilhlpflichtfach gibt die Kandidatin oder der Kan
didat bei ihrer oder seiner Meldung l'inen der Bereiche Er?ic
hungswissenschatt, Philosophie, Psychologie und Soziologie 
an. 'Wird nicht das Fach Philosophie gewählt, rnuis die Kandi
datin uder der Kandidat den Gesuch einer ordentlichen Lehr
veranstaltung des Faches nilch,,·eisen, das sie oder er als 
W.ihlpflichtLich ,1ngibt. 

(3) Das Theologische Prüfungsamt setzt den Termin für die
münd liehe 1 'rüfung fe:,l und :,ldlt t'inen 1 'rüiungc,pl,1n ,rnL 

(4) Die oder der Vnrsitzende der Unterkornmission leitet
die mündliche Prüfung. Sie oder er hat cLirauf LU achten, d,iß 
die Kandidatin oder der Kandidat in geeigneter Weise befragt 
wird, und kann sich selbst an der Prüfung beteiligen. 

(5) Die Prüfungsdauer beträgt in der Regel in jedem Fach
zwanzig Minuten. 

(6) Die Bewertung wird im Anschluß an jede Einzelprü
fung von den Mitgliedern der Unterkommission mit Stim
menmehrheit beschlossen. Stimmenthaltungen sind nicht zu
lässig. 

(7) Ergibt sich während der mündlichen Prüfungen auf
grund der bisher erbrachten Leistungen, daß die Kandidatin 
oder der Kandidat die Prüfung nicht bestanden hat, kann die 
oder der Vorsitzende mit dem Einverständnis der Kandidatin 
oder des Kandidaten die Prüfung vorzeitig beenden. 

(8) fn jedem Fach ist über die Prüfungsthemen der mündli
chen Prüfung der Kandidatin oder des Kandidaten und über 
das Ergebnis eine Niederschrift anzufertigen, die von der Pro-
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tokollantin oder dem Protokollanten und einem Mitglied der 
Cnterkornmission /U unterschreiben ist. 

1l)\ Wird dil' mündlidw l'rüfung ,,lrnv trittigen Crunli n-r
<1uml, so gilt dil' f'rutung ,1b nicht bL·,t,rndcn. 

§ 10
(1 l An den mündlichen Prüfungen können solche Studen

tinnen und Studenten an einem T,,g ,ib Zuhörerinnen oder 
ZuhiirL'r tL·ilnehnwn, ll 1,· die Wissen,, h,11 lliclw T f ausarlwit ,,l,
g,·_,:d,,·n und �ich ,rnt d!l' bis lc\ L,g,· \11r Beginn der miindli
chl'n Prüfung beim Theolugisch�'n Prüiungs,mlt au:--lic�cnde 
Liste eingetragen haben bzw. sich hc1ben eintragen lassen. Die 
Prüfungskommis�ion kc1nn darüber hinc1us Personen mit ei
nem berechtigten Interesse (z.B. angehende Prüferinnen oder 
Prii fer) als Zuhörerinnen oder 7:uhörer zulassen. 

121 lcde K,111didc1t111 oder ieder K,rn,iid,it k,mn für ihr,· uder 
:-.c·irw J'rutung die .\111H•�e11heit \·011 /.uhi1n'rinnen und Zuhö
rern ablehnen. Der Ablehnung ist zu enbprechen. 

(3l Durch die An\\'esenheit von Zuhörerinnen und Zuhö
rern darf die ordnun,:;sgemäße Durchführung der Prütung 
nilht becintr,ichtigt \\'L'rden. lm cilvdrn·n entscheidet die \'or
s1t/c'nde oder der \"ur,itzende der L·nt,·rk,,mmission. 

lc\) Die Berc1tungL'n der l'rüfungskummission und d<!r Un
terkommissionen sind nicht öffentlich. 

§ 11
(1, Dil' schriftli, hcn J\rheitl'n 1,ie dil' l.l'i:-.tungl'll in cler 

mirndliclwn J'rütunc; 1, l'rden wie f, ,]�t h•1H•rtd: 
Sdir gut (1) Lntspricht 15/ I.J. 13 l'unkll'n 

und ist eine den Anforderungen in besonde
rem \ faise entsprechende Leistung 

Gut (2) Entspricht 12/11 10 Punkten 
und isl l'ine den .-\nlmdcrungen ,:,,]] ent
:o�•rc•chcnde Lei:-,tun,,;. 

Hdriedigend (3) Lnhprichl Y/8/7 l'unktL'll 
und ist eine im allgemeinen den .·\nforde
rungen entsprechende Leistung. 

['l.usreichend (c\) Entspricht 6/5/ 4 Punkten 
ulhi ist L'inl' Ll'istu ng, die zwar \ Linge! 
,llll\H'i'.>t, ,1her im _c;,,n/l'n den /\n!urdcrun
g, ·11 noch cn tspri, h t. 

\1ctngelhaft(5) l::ntspricht3/2/1 Punkten 
und ist eine den .'l.nforderungen nicht 
entsprechende Leistung, die jedoch erken
nen laf.st, dals die not1,·endigen Grundkennt
ni"l' nirh,rnden ,ind und die ;1;L,nl.';c·l in 
,1],,,·hb,11-er /.eil b,·ht,ben 1vcrden k,inntl'n. 

Lngenügend (6) Entspricht O Punkten 
und ist eine den Anforderungen nicht 
entsprechende Leistung, bei der selbst d ic 
Grundkenntnisse so lückenhaft sind, daU 
die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden können. 

Die bezogen auf den Mittelwert einer jeden Note nach oben 
abweichende Punktzahl zeigt die Tendenz zur nächst besSL'· 
ren Note an(+) und die nach unten abweichende Punktzahl 
die Tendenz zur nächst schlechteren Note(-). 

(2) Das Gesamtergebnis wird nach der Zahl der insgesamt
erreichten Punkte 
a) einschließlich des zweifach berücksichtigten Ergebnisse:-,

der W isRensc haftlic hen Hausarbeit ermittelt und durch d iL·
Worte

sehr gut bestanden, bei 225 bis 188 Punkten, 

und 

-----------·--

gut bestanden, l•e1 1 P7 bis 143 Punktc'll, 
befriedigend be,;t,rnden, bei lc\2 bis% Punkten, 
<1u,rc'iclw11d lwst,111,kn, bt·i 97 hi, ~ 1 ['unkten. 
ni, ht lwstanden. unt,·r 71 !'unkten, 

b) im Fall des§ 6 Abs. 12 ohne Berücksichtigung der I\Jote für
die theologische Dbcertcltion ermittt>lt und durch die
Worte

,,,Jir gut bestandl'n. h·i l'!'i bis lh c l'unktcn. 
,c;ut bestanden, h·i l1,2 bis l2c\ J'unktl'n. 
bt2triedigend be.'-landen, bei 123 bis tl::; Punkten, 
ausreichend bestanden, bei 8·± bis hl Punkten, 
nicht bestanden, unter 61 Punktenfestgestellt. 

Ul '.\',Kh ;\bschlul� dL·r l'nifungl'n erhi\lt die Kandidatin 
bzw. dLT K,rndid,1t, c,otc-rn ,tt' l1/\\'. er die l'rütung bestanden 
hat, cm Zeugrns, dc1s \'1 •n ckr ,>der dt·m Vuhitzenden der l'ru
fungskornmission zu unterschreiben ist und dc1s die Noten :-o
wol\l für dit:' schriftlichen Arbeiten wie c1uch für die Leistun
gen in der mündlichen Prüfung enthält. Dit· Zahl der insge
samt erreichten Punkte und die auf Twei Stellen hinter dem 
Kmnrn,1 ,·rr,·clrnetc Durch,, hnittsnull' sind in Kbmnwrn hin
ter d,·m tc-,tgestellten C,·,,nntergebni, au,/Ul\'ei:-.en. J\ul!c•r
dern smd im Leugnb dd, Thema der 1 \ issenschaftlichen 
Hausarbeit und die Aufgc1ben für die Hc1usarbeiten im Fach 
Prnktische Theologie anzugeben. 

Bei der Übersendung des Zeugnisses 1st eine Rechtsmittel
hekhrun\.'; nad1 � 17 be1/uti1,_;en. 

(c\) f Lit die K,mdid,itin uder der K,md1d,1t d1,· Prüfung nicht 
bestanden. wird ihr oder ihm das schriftlich mitgeteilt. Der 
Mitteilung ist eine Bescheinigung über die erbrachten Pru
fungsleistungen und deren >Jote sowie uber die fehlenden 
Prüfungsleistungen beizufügen. Die Besclwinigung muß er
kernwn l.issL'll, cL1g di,· Pr�ifung nicht l,l'st;rnden ist. Fine 
Rl'chhmitll'lhl'k•hrung 11,1,l1 t:i 17 i�t lwi/l1tuc;l'il. 

� 12 
(1) \\'er die Gesamtzahl\ on 71 Punkten nicht erreicht, hat

die Prüfunt; nicht bestanden. 
(21 1\"cr in einem l'rniungsgL'bid �m\·,,hl in den schrifrli

chl'n ,1], ,1ud1 in dl'n mlinclli,·lwn LeJStung,·11 lli,· Note .,,rnsrt·1-
chend" I➔ !'unkte) nicht c•rreichl, insgesamt ,,bcr mindesten� 
97,5 Punkte erreicht, k,rnn sich zum nächsten Prüfungstermin 
zur "-;achprüfung melden. Andernfalls ,:,;ilt die Prüfung c1ls 
nicht best,rnden. Erfolgt die \1eldung nicht innerhalb von vier 
vVoLlwn nc1ch Fkcndigun,_; der Prüfung lld,·r besteht die K,,n
di,titm cKkr der K,indi,Lll dil' N<1d1prutunc; nid,t, ,u i:-.t die• 
gvs,imk l1rüfung nicht L,,.,t,1nden. 

(3) Wer in zwei Fachgebieten in den schriftlichen und
mündlichen Leistungen nicht jeweils mindesten� 4 Punkte er
reicht oder eine mit der Note „mangelhaft" (1-3 Punkte) be
wertete Leistung durch eine mindestens ,.befriedigende" Lei
stung (7 oder mehr Punkte) ausgleicht, hat die Prüfung nicht 
lwstanden. Diese Regelung gilt jedoch nicht für die Fächer, in 
denen nur eine mündliche Prüfung stattfindet. 

( 4) Eine mit„ ungenügend" (0 Punkte) benotete Leistung ist
durch eine andere Leistung nicht ausgleichbar und führt 
zwangsläufig zur Nachprüfung in dem Fach, in dem diese No
te erteilt wurde. Abs. 2 gilt enh,prechend. 

iJ 13 
(1) Die nicht bestandene Prüfung kann nur einmal, und

zwar frühestens nach einem halben Jahr wiederholt werden. 
Auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten kann von der 
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Anfertigung neuer I -icntsarbeikn im Fach Praktische Thec)lo
gie abgesehen werden, wenn diese Arbeiten mindestens mit 
der Note „ausreichend" (5 Punkte) bewertet wurden, 

(2) Besteht die Kandidatin oder der Kmdidat die Prüfung
ein z,veites Mal nicht, so kann das Theologische Prüfungsamt 
sie oder ihn bei Vorliegen besonderer Gründe ein weiteres Mal 
zur Prüfung zulassen. Besteht sie oder er auch dann die Prü
fung nicht, kann sie oder er nicht mehr zugelassen werden. 

(3) Tritt eine Stuckntin (ldn ein Student nach ummtnhrn
chenem Studium die J::rste Theologische Prüfung innerhalb 
der Regelstudienzeit Ycm 8 Semestern und den Sprachenscme
stern (Latinum und Gr,1ecum je zwei Semester und Hcbr,,i· 
cum ein Semester) an und besteht sie nicht, so gilt die Prüfung 
ab nicht abgelegt (freier Prüfung½\'Cr�uch). 

§ 14
(1) Die Kandidatin oder der Kandidat kann bis zum Beginn

der mündlichen Prüfung zurücktreten. Der Rücktritt ist 
schriftlich und unt,·r .\ng,1ben der Gründe zu nl-.:];1r,·n und 
bedarf der Zustimmung der uder des Vorsitzenden der Prü
fungskommission. Der Rücktritt wird als nichtunternornme
ner Prüfungsversuch gewertet. 

(2) Bereits eingcre1Chte llausarbeiten werden in der Regd
nicht für ei1w erneute Prüfung ,mgL'recluwt. Auf Antrag der 
Kandidatin oder des Kandidaten können bereits eingereichte 
und mit mindestem „befriedigend" (7 Punkte) benotete Haus
c1rhc'iten für eine erneute Prüfung ausn,1hmsweise angerech
net werden, wenn schwerv,iegende Rücktrittsgründe vorlie
gen. Wiederholte Anrechnungen sind �owohl im Fall eines er
neuten Rücktritts als ,rnch des Nichtbestehen� der Prüfung 
ausgeschlossen. Die Entscheidung trifft das Theologische Prü
fungsamt. 

§ 15
(1) Besteht der V ent1cht d,11� eine Kandidatin oder ein K,1n

didat einen Täuschungsversuch unternimmt, so fertigt die je
weilige Prüferin bzw. der Prüfer oder rlie Aufsichtskraft über 
das Vorkommnis einen Vermerk an, der nach Abschluß der 
Prüfung„Jeistung unverzüg!Jch der oder dem Vorsitzenden 
der Prüfungskommission vorgelegt wird. Die Entscheidung 
darüber, ob ein begründeter Verdacht auf Uiuschung vorliegt, 
trifft die oder dc·r V(1r,itzende der Prüfungskommission. DL'r 
Kandid,1tin oder dem Kanctid,üen ist vorher die Gelegenheit 
zur Äußerung zu geben. Stellt die oder der Vorsitzende einen 
Tiiuschungsversuch tcc;t, wird für die betreffende Prüfungslei· 
stung die Note„ ungemigend" (0 Punkte) festge�dzt 

(2) Bei .slhwerwiegenden Pflichtverktzungen oder bei
Pflichtverletzungen, die sich auf mehrere Prüfungsteile bezie
hen, wird die Kandidatin oder der Kandidat von der Prü
fungskommission von der weiteren Teilnahme an der Prüfung 
ausgeschlossen. Die Prüfung gilt dann insgesamt als nicht be
standen. 

(.3) Die Entscheidungen sind der Kandidatin oder dem 
Kandidaten unverzüglich mitzuteilen und zu begründen. 

\-tJ Wird ein Täuschungsver:'-uch n.ich ,\ushändigen des 
Zeugnisses bekannt, so kann die Prüfung innerhalb einer Frist 
von drei fohren seit dem T,1g der mündlichen Prüfung für 
nicht bestanden erklärt werden. 

§ 16
(1) Nach Abschluis der Prüiung kann die Kandidatin oder

der Kandidat innerhalb eines Monats seine Prüfungs,irbeiten, 
die Beurteilungen und die .\Jiederschriften über die mündliche 
Prüfung ein·,L•hen. Die Anferti,c;ung \'un '-fotizen, Abschriften 
und Fotokl>ptcn ist nicht zuläs,ig. 
(2) Die Ems1chtnahme gewährt das Theologische Prüfungs
,1mt i!Uf i\ntrc1g. Sie erfolgt in Anwesenlw1t ,·i1wr Mitarbeiterin
oder eines !\litarbeiters des Norcic\bi'.,clwn Kirchenamtes.

§ 17
(]) Bei Verstöisen gegen diese Prüfungsordnung kann die 

Kandidatin oder der Kandidat jederzeit während der Prüfung 
Widerspruch einlegen. Über den v\liderspruch entscheidet die 
oder der Vorsitzende der Prüfungskommission oder, falls die
se oder dieser an dem beanstandeten Prüfungsvorgang betei
ligt war, ihre oder seine Stellvertreterin bzw. Stellvertreter 
noch vor Ende der Gesamtprüfung. Die KandiLjatin oder der 
Kandidat und dil' bdroffo1wn Mitglieder der Prüfung,lrnm
mission sind vmher 1.u hören. Wird dem Widerspruch nicht 
abgeholfen, steht der Kandidatin oder dem KandiLfaten das 
Recht der Beschwerde zu. 

(2) Die Beschwerde ist zu begründen und innerhalb eines
!'vfon,1h n<1ch der schriftlichen Mitteilung des Prüiungsergeb
nisses beim Theologischen Prüfungsamt einzulegen. Sie kann 
auch unabhängig von einem Widerspruch erhoben werden. 

(1) Cq;cn die Entscheidung des TheLJlngischen Prüfungs
amtes kann innerhalb eines Monats Klage beim Kirchenge
richt der Nordelbis,.hcn l!v,rngelisch-Lutheri,clwn Kirche· er
hoben werden. 

§ 18
(1) Für die Durchtührung von Ergänzungsprüfungen nach

§ 7 ;\bs. 4 S,ltz 2 des Kirchengesetzes über die Ausbildung zum
Dienst der Pastorin oder des Pa�tors in der Nordelbischen
Evangelisch-Lutherisch,m Kirche vom 8. Oktober 1978 i.d.F.
vom 28. Januar 1989 gilt diese Prüfungsordnung in entspre
chender Anwendung.

(2) In Einzelfällen können unter Berücksichtigung der je
weiligen besonderen Gegebenheiten von AbsaU 1 abweichen
de Regelungen getroffen ,1·erden. Darüber beschließt das 
Theologische 1 'rü fu 11 gs, 1111 t. 

§ 19
Für die Wahrnehmung dudurch diese Ordnung geregelten 

Aufgaben können die erforderlichen Daten erhoben, gespei
chert und ,111sgewertet werden. 

§ 20
(1) Diese Rechtsverordnung tritt am 1. \1ai 1994 in Kraft.
(2) Gleichz.eitig tritt die Ordnung für die Er,te Tht·ologische

Prüfung der Norddb!schen Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. September 1984 
(GVOBl. S. 178) ,1u!scr Kraft, es sei denn, Absatz 3 bestimmt 
etwas anderes. 

(3) Für Kandidatinnen und Kandidc1tcn, deren Meldungen
zur Ersten Theologischen Prüfung bis zum 1. Mai 1994 einge
gangen sind, gelten bis zum Abschluß ihrer Prüfung die Be
stimmungen der Ordnung für die Erste Theologische Prüfung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. September 1984 
(GVOBl. S. 178). Dies gilt auch für eine mögliche Wiederho
lung der Prüfung. Für Studentinnen und Studenten, die die 
Zwischenprüfung vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung ab
)'.C1egt hcih·n, genügt bei der Ml'ldung 1.ur Ersten Theologi
SLhen Pri.ilung der Nachweb der rege!m;üsigen Teilnahme an 
einem Hauotseminar in allen der in ::i 2 Abs. 1 Buchstabe h 
grnannten Fächer. Außerdem gilt für ,iiese Studentinnen und 
Studenten§ 9 Abs. 2 der Ordnung für die Erste Theologische 
Prüfung in der Fas�ung der Bekanntmachung vom 3. Septem
ber 1984 (GVOB!. S. 178). 

KL Nr. 'i]-lc/93 

Kiel, den 21. September 1993 
Die Kirchenleitung 

Karl Lud\\tg Kohl wage 
Bischof 
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Kiel. de11 28. September 1 cJq:, 

Kirchengemeinde: St. Jürgen-Kirchencc'c'rneinde Heide 

Kirchenkreis: Norderciithmilrschen 

Kiel, den 28. September 1993 

Kirchenkreis: Eckernförde 

ni,· l_':n,c·lnitl cll"• Kirch,·:1:,i,·gt•lc L111tc-l: h.-L11lh. Cit [ur
gc·ll kirclw11gl'nwincJ,, Hl'idL'. 

Görlitz 

Die l'mochrift des Kirche!'oiegels lautet: E\ ,11i,2,elisch-Luthe
ri,,·lll'r K1rclll'nkrL'ic EckL·rnL,rde. 

Nurdclbi,, lll·� Kirdwn.iml 

C. <ir li l1.

Az.: CJl ;3 KKrs. Eckernförde' R II/R 3 

Kiel, den 29. September l cJLJ3 

K irc h \c'P gcmeind e: Ch ri,; tu s-Kirc hcngcnwind c Kid,itzrei ht' 

Kirchc11l,;n•is: \,lünqerckrf 

1 )1c l 111,duill de", !(irc lwncic·f;t'lc bukt. 1.'-- Luth. C ·1iricl11,
Km·l1L"rc \L·mcrnch· Ki1•l11l/:•.·1iw. 

Görlitz 

A1..: 9133 Christu:_:-Kgde. Kiebitzreihe - R ll/R 3 
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Stel I ena u sschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde Herzhorn im Kirchenkreis Rant
zau i,t die Pfarrstelle vakant und \;aldmöglichst mit einem Pa
stor oder einer l'astorin oder einem J'astorcnehepc1,1r in cinL'rn 
jeweils eingeschränkten DienstYerhältnis (50 %) zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Wahl des KirchenYorstandes 
nach l'räsentatilln des Kirchenp,itrons. 

Herzhorn ist eine kleine ländliche Gemeinde, ca. 50 km 
nördlich Hamburgs. Im Ortskern sind neben der Kirche das 
J\mt, die Crundschulc. 1\rzte und kleine Cesclüifte angesie
delt. Das Zusammenleben im Dorf wird auch durch ein leben
diges Vereinsleben geprägt. - Ein geräumiges Pastorat steht 
zur \ erfügung. Weikrführendc Schulen befinden sich in 
Glückstadt (4 km). 

Wir wünschen uns eine Pastorin oder einen Pastor, die oder 
der auf die Cemeinde ,,ffen zugeht, bestehende Einrichtungen 
wie den Kindergarten und die Gemeindeschwesternstation 
annimmt und betreut sowie bestehende Kreise stützt und 
möglichst weiter entwickelt. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchenkrei
ses Rcrntzau, Kirchenstrc"dse '.\ 2.'il:'\5 Elmshorn. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Herr Reimer Bockwoldt, Am Deich .Jc5, 
25179 l krzhorn, Tel. 0 .Je! 24/25 71 und Prnpst Pub, Kirchen
straße 3, 25335 Umshorn, Tel. 0 .Je l 21 /2 lJH 27 und b 11 76. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser J\usgabc des Gesetz- und V erordnungsblattc>s. 

Az.: 20 Herzhorn - P Il/P 3 

Die Pfarrstelle des Kirchenkreises Stormarn für Seelsorge im 
Heinrich-Eiscnbarth-Heim in Rt'inbck-Sachsenwaldau ist va
kant und urngL'hend mit einem Fastor odL'r einer l\1storin in 
einem eingeschränkten Dienstverhältnis (50 %) zu besetzen. 
Die Besetzung erfolgt durch Remfung des KirchenkreisYor
standcs auf ZL'it. 

Das Heinrich-Eisenbarth-Heim ist eine Einrichtung für ca. 
230 überwiegend chronisch alkoholabhängige Frauen und 
Miinncr. 

Die seelsorgerliche Begleitung und ein regelmäßiges gottes
dienstliches Angebot sind seit Jahren fester Bestandteil der Ar
beit. IJL·r Pastcir/die f\istorin s,,11 mit dL'm Team thcrapL'uti
scher Iviitarbeiter (Ärztin, Sozialpädagogen und Sozialpäd
agoginnen, Erzieher und Erzieherinnen) eng zusammen
arbeiten und dabei theologische Fortbildung leisten, z. B. in 
Fragen von Sterbebegleihmg. 

Der Schwerpunkt der Arbeitszeit liegt vorwiegend am spä
ten Nachmittag und in den Abendstunden; Aktivitäten an 
Wochenenden werden erwartet. 

Die seelsorgerliche Arbeit wird durch die Heimleitung und 
das Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgetragen 
und unterstützt. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an den Kirchenkreisvorstand des Kir
chenkreises Stormarn, Rockenhof 1, 22359 Hamburg. 

Weitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Frau Pröpstin Uta Grohs, Claudiusstraße 
55 f, 22043 Hamburg, Tel. 040/6811 28 und 040/60 31 43--0, 
sowie Propst Eberhard Hamann, Tel. 040/7 38 20 31 und 
040/60 31 43--0. 

J\blauf der Bcwerbungsfri�t: Vier v\'u,hen n,1d1 Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

;\/ 20 KiffhL·nkreb Stormarn SL'cborgL' im Heinrich-Eisen
barth-Krankenhaus - P ll/P 2 

Stellenausschreibungen 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Stellingen im Kirchenkreis 
Niendorf sucht zum n,ichstmöglichcn TL'Tmin 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Gemeindehelferin/einen Gemeindehelfer. 

\\'ir wün,chen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter, 
die/ der einerseits selbständig und eigenverantwortlich arbei
ten möchte, andererseits a\;er \;ereit ist, in Teamarbeit mit den 
bL'idcn Pasturcn, dem KirchL'nrnusiker und \ iL'lcn anderen 
Mitarbeiterinnen und \1itarbeitern die Gemeindearbeit mitzu
gestalten. Freude an Gottesdiensten, Einfühlungsvermögen 
für \.titarbc1teri111wn und l\litarbeitcr, l)hanlc"1<ie und neue 
Ideen für christliches Leben in der Gemeinde sind ebenso er
wünscht. 

IJie Schwerpunkte der i\rbL'itsbercichc urnfa,,en: 
- Kinder- und Jugendarbeit
- \!itarbeit in der Konfirmandenarbeit
- \ litarbci t in der Clftentlichkc·itsarbci t
- Gemeinsame Gestaltung Yon Kinder-, Jugend-, Familien-

und besonderen Gottesdiensten
- Freizeiten etc.

Die Kirchengemeinde Stellingen liegt im hamburgischen
Stadtteil Stellingen, der eine Randlage zum engeren Stadtge
biet I Iamburg einnimmt. Zur Kirclwngcrncindc gehören L'twa 
4.000 Gemeindeglieder. Neben der 1953 wiedererbauten Kir
che, in deren Turm sich Jugendräume befinden, verfügt die 
Ccrncindc ,rnch über ein ger!iumigcs CL'mcindchaus. 

Eine Wohnung kann leider nicht gestellt werden. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KJ\ T-NEK. 

Bewerbungen sind umgehend zu richten an den Kirchen
vorstand der Kirchengemeinde Stellingen, Molkenbuhrstr. 6, 
2252.5 Hamhirg. 

Auskünlte erteilen die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, 
Frau Renate Stobbe, Tel. 040 / 54 13 46, Pastor Broder Voigt, 
Tel 040/54 51 10, und Pastor Steffen Cörnitz, Tel 040 /54 25 29. 

Az.: 30- Stellingen - E 2 

* 

Die Ev.-Luth. Apostel-Kirchengemeinde Hamburg-Harburg 
sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon, 

die/der hauptverantwortlich sein soll für die Kinder- und Ju
gendarbeit mit einer vollen Stelle (momentan 38,5 Wochen
stunden). Die Vergütung erfolgt nach dem KAT-NEK. 

Wir wünschen uns eine Mitarbeiterin/ einen Mitarbeiter, 
die/der 
- eine selbständige und selbstverantwortliche Tätigkeit sucht
- teamfähig ist und Lust auf Zusammenarbeit mit Ehrenamt-

lichen und Pastorin/Pastor hat
- bereit ist, bestehende Gruppen zu übernehmen und weiter

zuführen
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- die vielen Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit unaufdring
lich, aber wirkungs\'oll begleiten kann

- Lu-,t h,lt, ggf. Ill'lll' Cruppen aul/ubauen und zu bc•glc1ten

N,1eh Absprachl' kann auch der Kunfirmandenuntcrricht
Teil der Arbeit sein. 

\ \'ir bieten eine aktiw Gemeinde mit reger Jugendarbeit, zu 
der ein selbständig arbeitender Pfadfinderstamm (ca 110 Ju
gendlich('), l'ine Ten-5ing-Gruppe (\1usik, Theater etc .. ca. 30 
Jugendliche) sowie 11·L·itere Kinder- und Jugcndgruri.•c•n ge
hi)rt'n. Cruppen für Konfirmierte sind im Aufüau. DL·r l3L•darf 
und die Nachfrage nach vielschichtiger (z.B. auch musikali
scher) Kinder- und Jugendarbeit ist also groß. 

Es steht ein geräumiges Bt.i.ro zur Verfügung (mit einem Ko
pierer, der allerdings zur Zeit auch \'Oll anderen, v.a. Jugcnd
lichc•n. genutzt wird). 

Cn� ist klar, daJ; Jugendarbeit „fü·/il'hungsc1Tbeit0 i,t. Viele 
\föglichkeiten ergeben sich aus Begabungen und Begegnun
gen. Diese Möglichkeiten sollen offenstehen. Wir freuen uns 
daher auf eine l\fitarbeiterin/ einen \fitarbeiter mit offenem 
Ohr für die Menschen hier vor Ort. offenem Herzen für deren 
Fr,1gL'n und kken und treiem Korf für die eigene l'h.1ntc1'>ll'. 

Ein un,mgenehml''> Thema: ln Hamburg herrscht Woh
nungsnot. Bei der \ \'c,hnungssuche \\·erden wir daher selbst
wrständlich behilflich sein. Bisher hatten wir dabei auch im
mer Glück. 

SchriftliclH' Bewerbungen sind 1.u richh.·n an den Kirchen
n>r�t,1nd der AJ.•Chkl-Kirchengenwmde, 1 Llinhol1.11 L'g c;,

21 ll77 Hamburg. 

Auskünfte erteilen die Vorsitzende des KirchenvorstandL'' 
Frau Porath, Tel. 040/790 66 03, Pastorin Ramm, Tel. 040/7<,1 
06 71, und Pastor Scheffler, Tel. 040./790 71 80. 

1\/: 3ll- /\postl'l-Kirchl'ngenwincil' - E 2 

* 

Die Ev.-Luth. Kreuzkirche zu Barmbek sucht 

eine Diakonin/einen Diakon oder 
eine Sozialpädagogin/einen Sozialpädagogen 

für eine volle Stelle in der Kinder- und Jugendarbeit. 

Die Vergütung ertolgt nach dem KA T-NEK. 

Bewerbungen sind bis zum 12.11.1993 zu richten an den Kir
chenvorstand der E\·.-Luth. Kreuzkirche zu Barmbek. Herrn 
P,1�tor Jaacks, 'v\iohldorter Str. 30b, 22l I.C: 1 l cb1mburg. 

Auskünfte ertc·ilt Pastor Jaacks, Tel. ll40 /29 76 85. 

Az,: 30 - Kreuzkirche Barmbek - E 2 

* 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde Süsel sucht zum nächst
möglichen Termin 

eine Diakonin/einen Diakon 

für die Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde. 

Süsel ist eine ländliche Kirchengemeinde, nördlich von Lü
beck in der Holsteinischen Schweiz gelegen. 

Schwerpunkt soll die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
aus der Gemeinde Süsel sein. 

Wir suchen eine Mitarbeiterin/ einen \fitarbeiter, die/ der 
Freude an der Fortführung der bisherigen AktiYitäten (Musik
werkc,t:ittc·n. Rand, CruVi•L'nc1rbdt mit Kindern und JugL·ndh
chen) sci\1·ie lnterl'SSL' an Kin der- und JugencL1rbeit spe/iell im 
ländlichen Raum hat und bereit ist, mit dem Jugendbetreuer 
der politischen Gemeinde kooperativ zusammenzuarbeiten. 

Wir \\·ünschen uns eine Diakonin/ einen Diakon, die/ der 
bereit ist, mit dem Kirchenn,rstand (Jugendausschuß), den]u
gendliclwn und in kollq.;i,1ler Weiw mit allen Mitarbeitcnn
nen und \litarbeitern dL·r KirchengL'lllL·inck ihre/seine T:1ti!',
keit im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit einzusetzen, 
aber auch eigenverantwortlich die Arbeit gestalten möchte. 

Die Vergütung erfolgt nach dem KA T-NEK. 

Bewerbungen sind zt1 richten an den Vorsitzenden des Kir
chL•m·ur�tandes, Herrn P,1ctur Schmeln·r. 1\n der Kirche -1. 
23701 Sthl'L 

Auskünfte erteilen Pastor Schmelzer, Tel. 04524/1799, und 
Pastor Dietmar Sprung, Tel. 04563/8892. 

Az.: 30 - Süsel - E 2 

Das Rauhe Haus ist eine der Ev.-Luth. Kirche verbundene 
Stiftung bürgerlichen Rechts in Hamburg. Die Stiftung wid
met sich mit ca. 700 Mit,irbeiterinnen und Mitarbeitern einer 
\'iel/ahl nm EinrichtungL'n der p,idagogi�dwn und pflegeri
schen l3drL•uung von jungL·n und alten !\lensclwn sowie allge
mein schulischer und beruflicher Ausbildung. 

Wir suchen zum 1. Januar 1994 

eine Sekretärin 

(185 \\' uchenstunden) für dt·n VorstehL·r dL·r Stiftung.Die /\ut
';,1be umt,1\st: 

Aufnahme von Texten in Steno und/ oder \'Om Band bZ\\'. 
von Vorlagen 

- Terminplanung und -koordinierung
- Zusammenstellung n,n Sitzungsunterlagen
- /\ktentührung
- zentr,11L· Postverteilung

Außerdem ist an die l)bernahme eines kleineren Sachgebie
tes aus der Verwaltung gedacht. 

Wir en\·arten für diese Position eine freundliche und um
sichtige \1itarbl'iterin mit einer kaufrnfürni�chen Ausbildung. 
Kenntni'>'>P kirchlicher Strukturl'n w:irl'n \ un \'ortl'il. 

Die Stelle wird nach l3/\ T Vc zuzüglich der üblichen Lei
stungen des öffentlichen Dienstes vergütet. 

Von der Mitgliedschaft in der ev. Kirche gehen wir aus. 

Bewerbungen sind zu richten an Pastor Ulrich Heidenreich, 
Vorsteher des Rauhen Hauses, Beim Rauhen Hause 21, 22111 
Hamburg. 

Az.: 42490-1 - E 2 
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Pers onalnach richten 

Ordiniert: 

Am 4. Juli 1993 die Pastorin z. A. Katharina Wangemann, 
geb. vluhs. 

Ernannt: 

Mit v\irkung \um l.lll.JlJ93 die bisherigt· Regierungsoberin
spektorin Heike Hard el l  unter Berufung in das Kirchen
beamtenverhältnis auf Lebenszeit zur Kirchenoberinspek
torin beim \.ordclbi,chen KirchL•n,1mt in Kiel. 

Mit \Virkung \·om 1.10.1993 der bisherige Kirchenverwal
tungsrat Siegfried Perkarns zum Knchenoberverwal
tungsrat beim Nord elbischen Kirchenamt in Kiel. 

Mit VVirkung ,·om 1. November 1993 der Pastor Wolfgang 
P i  t t  kows k i, bisher in Langenfelde, in einem einge
schr,rnktl'n Diensh·erh;i]tnb 1c;o ';•;) /lll1l l'astor der :', 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde List Sylt, Kirchenkreis 
Südtondern. 

Mit Wirkung nm1 l. Oktober 199:', der l'a�tur higar Sc h we d -
1 e r. bisher in Hamburg, zum Pastor der Pfarrstelle der 
Kirchengemeinde St. Pankratius Ochsenwerder, Kirchen
kreis Alt-T lamburg - Ik·/irk lkrgC"dorf -

Mit Wirkung mm 4.10.1993 der bisherige Referendar Ralt 
Stol  te unter Berufung in das Kirchenbeamtem·erhältnis 
auf ProbC" ;um Kirchenr,1t /.A. beim NordclbischL•n 
Kirchenamt in Kiel. 

['lestiitigt: 

Mit Wirkung \·om 1. Oktober 1993 die Wahl des Pil.stors z. A. 
Burkhard F r i e d r ich, z.Z. in Hamburg bei gleichzeitiger 
Begründung eines Diensl\'L'rhiiltnisscs als l\1stor ,rn{ 
Lebenszeit zur Nordelbisch El·.-Luth. Kirche zum Pastor 
der 2. Pfarrstelle der Paul-Gerhard-Kirchengemeinde 
Hamburg-] lil.rburg, Kirchenkreis Harburg. 

Mit Wirkung \0m 1. J\m·ember 1993 die Wahl des Pastor� z. 
A. Theo von Fleischbein ,  z.Z. in Kiel-Schilksee, bei
giL•ichzeitigcr Begründung eines Dienstvcrh!iltnisscs alo
l'astor auf Lebenszeit /ur Nord elbischen E\·.-Luth. Kirclw
zum Pastor der 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Däni
schenhagen mit dem Dienstsitz in Kiel-Schilksee, Kirchen
kn·1s Lckcrnfördc.

Mit Wirkung mm 1. l'\'m•ember 1993 die Wahl der Pastorin 
Christiana L a  sc h- P i  t tkov, s k i, bislwr in Langenfelde, in 
pincrn eingc,chrimktc•n Dien'-l\·crhiiltni-., (SO 'X 1 /Ur l'aslt1-
rin der l. Pfarrstelle der Kirchengemeinde List / S\'lt, 
Kirchenkreis Südtondern. 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 die Wahl des Pastors z. A 
Claus Schef f ler, geb. Müller, z.Z. in Hamburg-Harburg, 
bei gleichzeitiger Begründung eines Dienstverhältnisses 
als Pastor auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche zum Pastor der l. Pfarrstelle der Apostel-Kirchen
gemeinde Hamburg-Harburg, Kirchenkreis Harburg. 

Berufen: 

Mit Wirkung vom 1. November 1993 auf die Dauer von 5 
Jahren die Pastorin Ursula Sieg-Pommerening, bisher 
in Bad Segeberg, in das Amt einer theologischen Referentin 
im Pädagogisch-Theologischen Institut Nordelbien - Ar
beitsstätte Hamburg - mit dem Dienstsitz in Hamburg -
eingeschränktes Dienstverhältnis (75 %)-. 

Eingeführt: 

Am 12 . September 1993 der Pil.stor Jochen D r iesnack als 
J'c1stor in die 4. Pfrnrstelle der Kirchengemeinde Brunsbüt
tel, Kirchenkreis Süderdithmarschen. 

Am 13. September 1993 der Pastor Winfried Gros  s als Pastor 
in das Amt des Nt1rdelbisclwn Jugencipastur,. 

Am 15. August 1993 der Pastor Dr. Bernd Ja e g e  r als Pastor in 
die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Petersdorf auf Feh
rn,1rn, Kirchenkrci, Oldenburg. 

Am 19. September 1993 der Pastor Joachim Kind scher  als 
Pastor in die Pfarrstelle des Kirchenkreises Flensburg zur 
DiL'nstlci,tung mit besondL·rem Auftr-1g. 

Am 9. Mai 1993 die Pastorin Elisabeth Schmidt -B r oc k 
rn a n  n als Pastorin i n  die Pfarrstelle des Kirchenkreises 
-'\lt-[ !,imburg für das Fr,lllL'llWL'rk. 

Am 12. September 1993 der Pastor Andreas Christian Tü b !e r 
als Pastor in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Am 
f,ulC'nbrnp /.ll H,1rnburg-l)ulsbcr,c'., Kirclwnkreis .-'\lt
Hamburg - Bezirk Ost-. 

Am 19. September 1 993 der Pastor Dr. Wichmann \'Oll 
\ 1 ed in g ,1ls Pastm in die l'L1rrsll'llc ,icr Kirciwngemcindc 
Boren, Kirchenkreis Angeln. 

Verli-ingert: 

Die Beurlaubung des Pastors Bernd Ha a sle r  für das Amt des 
Rektors des Kirch liehen Vereins für Diakonie in Hamburg
\ olksdorf L'. V. übL·r den '.10. Sq1tembLT 199'.\ hm,rns bis /Utn 
31. August 2002.

Die Beurlaubung des Pastors Peter J e  p s e n nach den ße5tim
m ungen dl's § 92 .-'\bs. l S-il/ l Nr. 2 i.V.m. § cq Abs. l des 
Pfarrergesetzes der VELKD i.d.F. vom -±.-U 989 und 
16.10.1990 um 3 Jahre über den 31. Dezember 1993 hinaus. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung \'Om 1. September 1. 993 die Pastorin z.A. Sarnone 
1 ,1b ricius, geb. l'derrn,11111, z.7. in Grol! Criin,rn, im 
Rahmen ihres Dienstverhältnisses als Pastorin auf Probe 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaitung 
der 1. PLirrstellL' der Kirchcngcrneincic St. Willl'had-( ;rols 
Grönau, Kirchenkreis I krzogtum-Lauenburg (Auftrags
änderung). 

Mit Wirkung \·om 16. Oktober I ll9:', ,lllf die Dauer \'Clll :i J-i hrL'll 
der l'astur Rüdiger Sac h a u  im Rahmen seiner Beurlau
bung durch die Ev.-Luth. Landeskirche Hannovers mit der 
Wahrnehmung des Amtes eines Studienleiters der Evan
gelischen Akademie Bad Segeberg - Tagungsstätte Bad 
Segeberg-. 

Eingest ellt: 

Mit Wirkung vom 1. November 1993 der Pastor Martin 
Zamel, bisher in Hohenaspe, als Evangelischer Stand
ortpfarrer Heide (zunächst Erprobungszeit im Angestell
tenverhältnis des Bundes). 

Umgewandelt: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 das gegenwärtige einge
schränkte Dienstverhältnis (50 %) des Pastors Hans-Hen
ning Franzen  als Inhaber der 2. Pfarrstelle der Kirchen
gemeinde Engelsby, Kirchenkreis Flensburg, in ein unein
geschränktes Dienstverhältnis. 
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Nordel bisches Kirchenamt· Postfach 3449 · 24033 Kiel 

Postvertiebsstück · V 4193 B · Gebühr bezahlt 

Entlassen: 

Mit \,\'irkung vom 3. September 1993 der Pastor (Militärdekan) 
Klaus Gr unwald auf se inen Antrag aus dem Dienst der 
Nordelbischen E \·,-Luth. Kirche zwecks Übernahm e in das 
Bundesbeamt en\·erhältnis. 

1.n den I,uhestand \·er�etzt: 

.\1it Wirkung vorn 16. Januar 1994 der Pastor Dr. Enno 
Janssen in Lübeck: 

.\1it Wirkung vorn 1. Januar 1994 der Propst Dr. Sigo 
I eh min g in Pinneberg. 




